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874. Bau- und. Niveaulinien (Genehmigu g , mit  n¬
gabe vom 1. September 1960 ersuchte der Ge  ffie erar  ei-"'
len um Geneh igung seines Beschlusses  om 5. Juli 1960
betreffend Festsetzun  von Bau- und Niveaulinien an der
projektierten Lütisämetstrasse 111. Kl. zwischen der Ber ¬
strasse I. Kl. Nr. 2 und der Dollikerstrasse I. Kl. Nr. 4 in
Obermeilen. Ge en diesen Beschluss,  er i  kantonalen Amts¬
blatt vo  22. Juli 1960 veröffentlicht und den betroffenen
Grundeigentümern schriftlich bekannt e eben  urde, sind
emäss Zeugnis des Bezirksrates Meilen vom 25. Au ust 1960

keine Rekurse einge angen.
Die projektierte Lütisä etstrasse III. Kl. führt von der

Bergstr sse I. KL N . 2 bis zur Dollikerstrasse I. Kl. Nr. 4
in Ober eilen und verbindet die Gebiete Appenh lden, Grueb,
[jütisämet und Waid. Sie erschliesst  o it ein künfti es Bau¬
ebiet. Der Baulinien bstand  on 24 m ist ent prechend ihrer

Bedeutun  als Erschlie sung - und  ohnsam elstrasse an¬
emessen. Das Querprofil mit einer Fahrbahnbreite von 7 m

und Gehwegen von 1,5  . (ber seit ) beziehungsweise 2 m
(talseits) dürfte den Verkehrsanforderun en für lan e Zeit
enügen. Es verbleibt ber seits ein Vorga ten ebiet von

8 m und talseits ein solches von 5,5 m Breite.
Bestandteil der Vorla e bildet ebenfalls die im Bereich

der Grundstücke Kat.-Nrn. 1668, 7886 und 1743 an edeutete
Garagebaulinie. Diese ist zwa  nur als projektierte Baulinie
ein ezeichnet, soll indessen entlan  der ganzen südlichen
Baulinie  elten. Der Gemein erat Meilen ist daher ein-
zuladen, die Pläne so zu ergänzen, dass der  esamte Verlauf
der Garagebaulinie daraus zu ersehen ist. Da die Festsetzun 
der Gara ebaulinie nicht dazu dient, den Abstand der Haupt¬
baulinien auf ein unzulässi es Muss herabzusetzen, steht der
Genehmigung nichts ent egen.

Das Längenprofil  eist ein maxi ales Gefälle von
3,5 % auf.

Auf Antrag der Baudirektion
beschliesst der Re ierun s rat:

I. Der Beschluss des Gemeinderates Meilen vo  5. Juli
1960 betreffend Festsetzun  von Bau- und Niveaulinien an
der projektierten Lütisämetstras e III. Kl. von der Ber ¬
strasse I. Kl. Nr. 2 bis zur Dollikerstrasse X« Kl. Nr. 4 in Ober¬

eilen wird  emäss den eingereichten Plänen mit der Auf¬
lage  enehmigt, dass die Garagebaulinie in ihrem gesamten
Verlauf eingezeichnet wird.

II. Der Gemeinderat Meilen wird ein el den, die Pläne
Dispositiv I entsprechend zu er änzen und die vorstehende
Genehmigung öffentlich bekanntzugeben.

III. Mitteilung an den Gemeinder t Meilen unter Rück¬
sendun  je eines Planexe plares mit Genehmigungsvermerk,
den Bezirksrat Meilen sowie an die Direktion der Öffent¬
lichen Bauten.

Zürich, den 9. März 1961.

Vor dem Regierungsrate,

Der Staatsschreiber:


